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Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO) in der Fassung

vom 3. Oktober 1983 (GBI. S. 578, ber. S. 720) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Mai 1987
(GBI. S. 161) i.V.m. den §§ 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung vom

15. Februar 1982 (GBI. S. 57), zuletzt geandert durch Gesetz vom 15. Dezember 1986 (GBI. S. 465)
hat der Gemeinderat der Universitatsstadt Tlibingen am 8. Juli 1991 folgende Satzung beschlossen:

§1
Gebiihrenpflicht

(1) Die Stadt erhebt fiir 6ffentliche Leistungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner
vornimmt, Verwaltungsgebiihren nach dieser Satzung. Die in der Anlage 1 vom 2. Juli 2001 (Ifd. Nr. 1 - 16)
festgelegten Gebihren finden Anwendung, sofern in den Anlagen 2 und 3 keine spezielle Regelung
getroffen wird.

(2) Diese Satzung gilt nicht, soweit spezielle gesetzliche oder satzungsmaBige Gebiihrenvorschriften
bestehen.

§2
Schuldner

(1) Zur Zahlung der Gebiihr und Auslagen ist derjenige verpflichtet,

1. dem die offentliche Leistung zuzurechnen ist,

2. der die Gebiihren- und Auslagenschuld durch eine gegeniiber der Behérde abgegebene
schriftliche Erklarung Glbbernommen hat,

3. der fiir die Gebiihren- und Auslagenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Gebulihrenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§3
Sachliche und personliche Gebiihrenfreiheit

(1) Geblhren werden nicht erhoben, fiir 6ffentliche Leistungen, die folgende Angelegenheiten

betreffen:

1) Gnadensachen,

2) das bestehende oder friihere Dienstverhaltnis von Beschaftigten des 6ffentlichen Dienstes,

3) die bestehende oder friihere gesetzliche Dienstpflicht oder die bestehende oder friihere
anstelle der gesetzlichen Dienstpflicht geleistete Tatigkeit,

4) Prifungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit Ausnahme von Priifungen
zur Notenverbesserung

5) miindliche und einfache schriftliche Auskiinfte, soweit nicht durch diese Satzung etwas anderes
bestimmt ist,

6) die behordliche Informationsgewinnung, mit Ausnahme der Vermessungsgebdihren.

(2) Von der Entrichtung einer Verwaltungsgebihr sind befreit, soweit Gegenseitigkeit besteht:

1) das Land Baden-Wirttemberg,

2) die landesunmittelbaren juristischen Personen des &ffentlichen Rechts, die nach den
Haushaltsplanen des Landes fiir Rechnung des Landes verwaltet werden,

3) die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbande, Zweckverbande sowie Verbande der
Regionalplanung in Baden-Wirttemberg,
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(3) Von der Entrichtung einer Verwaltungsgebiihr sind auBerdem befreit, sofern es sich um eine

offentliche Leistung der unteren Verwaltungsbehdérde oder der unteren Baurechtsbehorde handelt:

1) die Kirchen und die sonstigen als Kérperschaften des offentlichen Rechts anerkannten
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie deren Untergliederungen und
Mitgliedsverbande und die ihnen zugeordneten Einrichtungen, Anstalten und Stiftungen,

2) die Verbande der freien Wohlfahrtspflege sowie deren Untergliederungen und Mitgliedsver-
bande und die ihnen zugeordneten Einrichtungen, Anstalten und Stiftungen fiir den Bereich
der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege.

(4) Die Gebihrenbefreiung tritt nicht ein, soweit die in den Absdtzen 2 und 3 genannten Stellen
berechtigt sind, die Gebiihren Dritten aufzuerlegen oder sonst auf Dritte umzulegen. Satz 1 gilt fir
die in Absatz 3 genannten Stellen nur fiir deren steuerpflichtige wirtschaftliche Geschaftsbetriebe
oder Betriebe gewerblicher Art.

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten auch nicht, wenn 6ffentliche Leistungen der Stadt nicht nur durch
Behorden der unmittelbaren Landesverwaltung erbracht werden. Das gilt auch fiir 6ffentliche
Leistungen im Bereich des Vermessungswesens und des bautechnischen Priifwesens.

§4
Gebiihrenhohe

(1) Die Hohe der Verwaltungsgeblihr richtet sich nach dem als Anlage zu dieser Satzung beigeflig-
tem Gebuihrenverzeichnis und den Gebiihrenverzeichnissen nach Anlage 2 und 3. Fiir 6ffentliche
Leistungen, fir die das Gebiihrenverzeichnis keine Gebiihren vorsieht und die nicht gebihrenfrei
sind, ist eine Gebuhr von 2,50 Euro bis 10.000,00 Euro zu erheben.

(2) Ist eine Gebuhr innerhalb eines Geblhrenrahmens zu erheben, bemisst sich ihre Hohe nach
dem Verwaltungsaufwand, nach der Bedeutung des Gegenstandes und nach dem wirtschaft-
lichen oder sonstigen Interesse fiir den Gebuhrenschuldner. Wird eine Gebiihr innerhalb eines
Gebihrenrahmens fiir ein Genehmigungsverfahren erhoben, das der Aufnahme oder Auslibung
einer Dienstleistungstatigkeit im Sinne der Richtlinie 2006/123 EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 uber Dienstleistungen im Binnenmarkt (EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie) dient, muss die Hohe im angemessenen Verhaltnis zu den Kosten des Genehmi-
gungsverfahrens stehen und darf diese nicht (ibersteigen.

(3) Ist eine Gebiihr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur
Zeit der Beendigung der 6ffentlichen Leistung mal3gebend. Geblihrenschuldner haben auf
Verlangen den Wert des Gegenstandesnachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungeniigender
Fihrung des Nachweises hat die Behorde den Wert auf Kosten der Gebiihrenschuldner zu
schatzen. Sie kann sich hierbei Sachverstandiger bedienen.

(4) Wird der Antrag auf Vornahme einer 6ffentlichen Leistung abgelehnt, wird ein Zehntel bis zum
vollen Betrag der Gebiihr erhoben. Wird der Antrag ausschlie8lich wegen Unzustandigkeit abge-
lehnt, wird keine Gebuhr erhoben. Wird der Antrag auf Vornahme einer 6ffentlichen Leistung, mit
dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Beendigung der offentlichen Leistung zurlickge-
nommen oder unterbleibt die 6ffentliche Leistung aus sonstigen, vom Schuldner beziehungsweise
der Schuldnerin zu vertretenden Griinden, wird je nach dem Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis
zur Halfte der vollen Gebiihr erhoben. Die Mindestgebiihr betragt 2,50 Euro.
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§5
Auskunftspflicht

Gebihrenschuldner sind verpflichtet, die zur Festsetzung der Gebuhr erforderlichen Angaben
wahrheitsgemal und vollstandig zu machen und die notwendigen Unterlagen in Urschrift oder
beglaubigter Abschrift vorzulegen.

§6
Entstehung und Falligkeit der Zahlung

(1) Die Gebuhr entsteht mit der Beendigung der 6ffentlichen Leistung, fur die sie erhoben wird. Bei
Zurucknahme eines Antrags nach § 4 Abs. 4 Satz 3 entsteht sie mit der Zurlicknahme und in den
anderen Fallen des § 4 Abs. 4 Satz 3 mit der Bekanntgabe der Gebiihrenfestsetzung. Die Gebuhr
wird durch schriftlichen oder miindlichen Bescheid festgesetzt und ist mit Bekanntgabe der
Gebihrenfestsetzung an die/den Schuldner/in féllig.

(2) Schriftstiicke oder sonstige Sachen kdnnen bis zur Entrichtung der Gebuhr zurtickbehalten
oder an den Gebuhrenschuldner auf dessen Kosten unter Nachnahme der Gebuhr tGbersandt
werden.

(3) Die Vornahme einer offentlichen Leistung kann davon abhangig gemacht werden, dass die
Geblihr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder fiir die Sicherheit geleistet wird. Von der Anfor-
derung einer Vorauszahlung oder der Anordnung einer Sicherheitsleistung ist abzusehen, wenn
dadurch eine fiir Gebiihrenschuldner unzumutbare Verzégerung entstehen wiirde oder dies aus
sonstigen Griinden unbillig ware.

§7
Auslagen

(1) In der Verwaltungsgebiihr sind die der Behdrde erwachsenden Auslagen inbegriffen. Der Ersatz
der Auslagen kann besonders verlangt werden, soweit diese das (ibliche Maf3 erheblich Gibersteigen.
Dasselbe gilt, wenn fiir eine 6ffentliche Leistung keine Gebiihr erhoben wird.

(2) Als Auslagen, die neben der Gebiihr erhoben werden kénnen, kommen insbesondere in
Betracht:

a) Gebihren fiir Telekommunikationsdienstleistungen,

b) Reisekosten,

c) Kosten offentlicher Bekanntmachungen,

d) Vergiitungen fiir Zeugen und Sachverstandige sowie sonstige Kosten der Beweiserhebung,
e) Verglitungen an andere juristische oder nattirliche Personen fiir Leistungen und Lieferungen,
f) Kosten der Beférderung und Verwahrung von Tieren und Sachen.

(3) Fiir die Erstattung von Auslagen gelten die fiir Gebiihren geltenden Vorschriften entsprechend.
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§8
Inkrafttreten”

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung Uber die Erhebung von Verwaltungsgebiihren vom 5. Oktober 1964 aul3er Kraft.

(2) Unberiihrt bleiben Bestimmungen tber Verwaltungsgebiihren in besonderen Gebiihrensat-
zungen der Stadt.

Tidbingen, den 8. Juli 1991 Dr. Schmid

Oberbiirgermeister

Y Bekannt gemacht im Schwabischen Tagblatt Nr. 162 vom 16. Juli 1991, gedndert durch

N o ks W=

Satzung vom 6. Mai1996 (Schwabisches Tagblatt Nr. 108 vom 10. Mai1996)

Satzung vom 2. Juli 2001 (Schwabisches Tagblatt Nr. 155 vom 9. Juli 2001)

Satzung vom 11. Dezember 2006 (Schwabisches Tagblatt Nr. 291 vom 16. Dezember 2006); Inkrafttreten am 1. Januar 2007
Satzung vom 14. Dezember 2009 (Schwabisches Tagblatt Nr. 294 vom 19. Dezember 2009); Inkrafttreten am 28. Dezember 2009
Satzung vom 26. Juli 2010 (Schwabisches Tagblatt Nr. 174 vom 31. Juli 2010)

Satzung vom 12. Marz 2012 (Schwébisches Tagblatt Nr. 65 vom 17. Marz 2012)

Satzung vom 5. Oktober 2017 bekannt gemacht unter http://www.tuebingen.de/bekanntmachungen am 12. Oktober 2017;
Inkrafttreten 13. Oktober 2017

Satzung vom 25. Oktober 2018, bekannt gemacht unter http://www.tuebingen.de/bekanntmachungen am 31. Oktober 2018;
Inkrafttreten 1. November 2018

Satzung vom 19. Dezember 2022, bekannt gemacht unter https://www.tuebingen.de/bekanntmachungen am

22. Dezember 2022; Inkrafttreten 23. Dezember 2022

. Satzung vom 19. Dezember 2025, bekannt gemacht unter https://www.tuebingen.de/bekanntmachungen am

22. Dezember 2025; Inkrafttreten 1. Januar 2026

. Satzung vom 24. Mérz 2026, bekannt gemacht unter https://www.tuebingen.de/bekanntmachungen am 24. Marz 2026;

Inkrafttreten 1. April 2026
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Gebiihrenverzeichnis
(Anlage 1 zur Verwaltungsgebiihrensatzung)

Lfd. Amtshandlung

Nr.

10

Ablehnung eines Antrags usw.
(§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung)

wegen Unzustandigkeit
Allgemeine Verwaltungsgebiihr (§ 4 Abs. 1 Satz 2 der Satzung)

Antrdge

Bearbeitung von miindlichen und schriftlichen Antragen, Erklarungen, Gesuchen und
dergleichen, die von der Stadt nicht in eigener Zustandigkeit zu bescheiden sind,
soweit die Mitwirkung der Stadt nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist.

Auskiinfte
insbesondere aus Akten und Blichern oder Einsichtnahme in solche

mindliche Auskinfte einfacher Art

Beglaubigungen
a) von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln

Anmerkung:

Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird
die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund
eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur fiir die erste
Unterschrift die volle Geblihr, firr jede weitere die Halfte der fur die erste erhobene
Gebuhr zum Ansatz.

b) der Ubereinstimmung von Abschriften, Ausziigen, Niederschriften, Ausfertigungen,
Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstiicken mit der
Urschrift je bedruckte Seite

Bescheinigungen
Bestdtigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art

(auch Zweit- und Mehrfertigungen), soweit nichts anderes bestimmt ist

Bestattungsrecht
a) Ausstellung eines Leichenpasses (8§ 44 BestattG BW)

b) Unbedenklichkeitsbescheinigung fiir Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BestVO)
Fundsachen

Aufbewahrung einschlielich Verwaltung, Aushéndigung an Verlierer, Eigentiimer oder Finder
a) beiSachen bis zu 500,00 Euro Wert

b) beiSachen lber 500,00 Euro Wert

c) jeSchlissel, je Schlisselbund

d) beiTieren

Gebiihr / Prozentsatz

1/10 - volle Gebiihr
mindestens 2,50 Euro

gebuhrenfrei

2,50 bis 10.000,00 Euro

2,50 bis 50,00 Euro

2,50 bis 50,00 Euro

gebuhrenfrei

2,50 bis 12,50 Euro

3,00 Euro

2,50 bis 15,00 Euro

38,00 bis 76,00 Euro

10,00 bis 20,00 Euro

2 % des Werts,

mindestens jedoch 8,00 Euro

2 % von 500 Euro und
3 % des Mehrwertes

8,00 Euro

3 % des Wertes,

mindestens jedoch Unterbringungskosten

Gutachten
(Augenscheine) nach dem Wert des Gegenstandes

1 bis 5%

mindestens jedoch je angefangene Stunde
der Inanspruchnahme 10,00 Euro

Leistungen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz
a) Informationsrecht zu amtlichen Informationen
in einfachen Fllen (§ 10 Abs. 3 LIFG) (geblihrenfrei)

b) Mebhr als einfacher Aufwand ohne Vorabinformation
des Antragsstellers (§ 10 Abs. 2 LIFG) (15,00 Euro bis 200,00 Euro)

c¢) Umfangreicher Aufwand mit Vorabinformation
des Antragsstellers (201,00 Euro bis 500,00 Euro)

je angefangene Viertelstunde

15,00 Euro

je angefangene Viertelstunde

15,00 Euro
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Lfd. Amtshandlung
Nr.

11 Melderecht
a) Auskinfte aus dem Melderegister, je angefragte Person

Gebiihr / Prozentsatz

1. Einfache Auskunft, wenn die Anfrage ohne besondere Ermittlung bearbeitet werden kann 15,00 Euro

2. Erweiterte Auskunft, wenn die Anfrage ohne besondere Ermittlung bearbeitet werden kann 20,00 Euro

3. Einfache/Erweiterte Auskunft, wenn besondere Ermittlungen notwendig sind 33,00 Euro
b) Ausstellung

1. einer einfachen Meldebescheinigung oder einer sonstigen Bescheinigung der Meldebehorde, je Bescheinigung 10,00 Euro

2. einer erweiterten oder internationalen Meldebescheinigung, je Bescheinigung 15,00 Euro

c) Sonstiges
1. Sonstige Inanspruchnahme/ Leistungen der Meldebehérde

2. Bearbeitung von Antragen auf Gruppenauskunft (§ 46 und § 50 Bundesmeldegesetz)

12 Rechtsbehelfe
(Widerspruch, Gegenvorstellung usw.)

a) wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen zuriickgewiesen oder unbegriindet
zurlickgewiesen werden oder wenn die Gebuhr einem Gegner auferlegt werden
kann, der die angefochtene Verfligung oder Entscheidung beantragt hat

b) bei Zurlicknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem
Gebiihrenansatzabzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)

13 Schreibgebiihren
a) hand- oder maschinenschriftlich hergestellte Ausfertigungen, Abschriften oder
Auszilige aus Akten, Protokollen von 6ffentlichen Verhandlungen, amtlichen Biichern,
Registern usw. soweit sie auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite
DIN A4 einschlieBlich Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk
-+ in deutscher Sprache
« infremder Sprache

b) bei Schriftstiicken in tabellarischer Form (Verzeichnisse, Listen, Rechnungen,

Zeichnungen und dergl.) oder von wissenschaftlichen Texten nach dem Zeitaufwand

c) Fotokopien
1. bei einem Format bis DIN A4 - je Seite

2. bei einem groBeren Format als DIN A4 - je Seite

d) Abgabe und/oder Bereitstellung von elektronischen Dokumenten
(einschlief3lich der erforderlichen Vorbereitungsmanahmen)

14 Statistische Auswertungen
15 Zuriicknahme eines Antrags
(§ 4 Abs. 4 Satz 3 Satzung)

16 Standesamt

a) EheschlieBung; zusatzliche Gebihren nach § 5 Abs. 3 PStG-DVO
« Kurzfristige Absage bzw. Verschiebung eines EheschlieBungstermins

je angefangene Viertelstunde
19,50 Euro
je angefangene Viertelstunde
21,50 Euro

5,00 bis 500,00 Euro

1/10 bis 1/2 der Gebuhr
nach a), mindestens 2,50 Euro

5,00 Euro
10,00 Euro

je angefangene Viertelstunde
5,00 Euro

0,10 Euro
mindestens jedoch 0,50 Euro

0,20 Euro
mindestens jedoch 1,00 Euro

je angefangene Viertelstunde
15,00 Euro
je angefangene Viertelstunde

17,50 Euro

1/10 bis 1/2,
mindestens jedoch 2,50 Euro

(innerhalb von vier Wochen vor dem Termin) 25,00 Euro
« Reservierung von Terminen tber Online-Traukalender 45,00 Euro
- Organisation von EheschlieBungen an besonderen Trauungsorten/au3erhalb stadtischer Gebaude 70,00 Euro
b) Kirchenaustritt
« Kirchenaustritt Einzelperson (berufstatig) 45,00 Euro
« Kirchenaustritt Einzelperson (nicht berufstatig) 28,00 Euro
« Nachtragliche Ausstellung Bescheinigung des Kirchenaustritts 12,50 Euro
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Gebiihrenverzeichnis fiir 6ffentliche Leistungen der Stadt als untere Verwaltungsbehorde
(Anlage 2 zur Verwaltungsgebiihrensatzung)

Lfd.  Offentliche Leistung: Gebiihr / Euro
Nr.
1.1 Fischereiwesen
1.1.1*  Erstmalige Erteilung eines Fischereischeines auf Lebenszeit und Erhebung der
Fischereiabgabe fiir 1,5 oder 10 Jahre 20,50

1.1.2*  Eintrag der Gultigkeit im Fischereischein auf Lebenszeit fiir die Dauer der

Entrichtung der Fischereiabgabe und Erhebung der Abgabe fir 1,5 und 10 Jahre 10,25
1.1.3  Erstmalige Erteilung eines Jugendfischereischeines 10,25
1.1.4  Verlangerung eines Jugendfischereischeines 10,25
1.1.5 Ausstellung eines Ersatzfischereischeines (bei Verlust) 20,50
1.1.6*  Ausstellung eines Jahresfischereischeines und Erhebung der Fischereiabgabe 30,75

* Die Fischereiabgabe wird in der vom Land festgesetzten Hohe zusétzlich erhoben (§ 36 FischG)

1.2 Gaststattenrecht

1.2.1 Fristverklirzung (§ 2 Abs. 3 LGastG) 70 bis 2.500
1.2.2  Vorldufige Untersagung (§ 2 Abs.s 4 LGastG) 70 bis 2.500
1.2.3 Dateniibermittlung (§ 4 Abs. 2 LGastGi.V.m. § 2 Abs. 2 LGastG, § 4 Abs. 3 LGastGi.V.m. § 5 Abs. 6 LGastG) 10 bis 300
1.24  Anordnungen (§ 6 LGastG) 140 bis 5.000

1.2.5  Zulassung von Ausnahmen von dem Verbot der Anmietung von Rdumen bei StrauBenwirtschft (§ 5 Abs. 3 LGastG) 50 bis 200
1.2.6  Zulassung von Ausnahmen von den Sperrzeitvorschriften fir einzelne Betriebe (§ 8 Abs. 4 LGastG)

1.2.6.1 a) Sperrzeitenverkiirzung fur einzelne Tage 20 bis 60
1.2.6.2 b) RegelmaBige Sperrzeitverkirzung 36 bis 500

1.2.7 - 1.2.11 Entféllt

1.3 Gewerberecht
1.3.1 Erlaubnis zum Betrieb von Privatkrankenanstalten (§ 30 GewO) 225 bis 4.500
Spiele

1.3.2  Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgerdten mit Gewinnmaglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO) 110 bis 10.000
1.3.3  Geeignetheitsbestatigung (§ 33 c Abs. 3 GewO) 75
1.3.4  Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnméglichkeit (§ 33 d Abs. 1 GewO) 132 bis 1.500
1.3.5 Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines dhnlichen Unternehmens (§ 33 i GewO) 143 bis 4.000
1.3.6 Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO) 118 bis 1.000
1.3.7  Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 und 2 GewO) 140 bis 5.000

1.3.8  Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerungsgewerbes (§ 34 b Abs. 1 GewO) 118 bis 1.000



Lfd.

139

1.3.10

1.3.1

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21
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Offentliche Leistung: Gebiihr / Euro
Offentliche Bestellung von Versteigerern (§ 34 b Abs. 5 GewO) 110 bis 500
SchlieBungsverfahren von Betrieben (z. B. Gaststatten, Spielhallen) (§ 15 Abs. 2 GewO) 177 bis 1.500
Gewerbeuntersagung sowie Entscheidungen (§ 35 GewO) 177 bis 1.500
Gestattung und Wiederausiibung eines untersagten Gewerbes (§ 35 Abs. 6 GewO) 132 bis 1.000
Erlaubnis zur Stellvertretung konzessionierter oder angestellter Personen (§ 47 GewO) 132 bis 500
Reisegewerbe
Erteilung einer Reisegewerbekarte, Verlangerung und Erweiterung (8§ 55, 55 d GewO sowie AuslReiseGewV) 36 bis 600
Erteilung einer Zweitschrift der Reisegewerbekarte (§ 60 c Abs. 2 GewO) 44 bis 100
Erteilung einer Gewerbelegitimationskarte (§ 55 b Abs. 2 GewO) 44 bis 300
Befreiung von der Reisegewerbekartenpflicht (§ 55 a Abs. 1 Nr. 1 GewO) 36 bis 2.500
Befreiung von der Reisegewerbekartenpflicht anl. Sonderveranstaltungen (§ 55 a Abs. 2 GewO) 36 bis 2.500
Messen, Ausstellungen, Méarkte und Volksfeste
Festsetzung von Messen, Ausstellungen, GroBmarkten 177 bis 2.000
Festsetzung von Spezial- und Jahrmarkten sowie Volksfesten 177 bis 2.000
Ablehnung, Anderung, Aufhebung, Riicknahme oder Widerruf der Festsetzung von 1/5 bis 3/5 der Gebiuihr

1.3.22

1.3.23

1.4
141

1.5
1.5.1

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

Veranstaltungen nach Nr. 19 und 20 (Markten, Messen, Ausstellungen und Volksfesten)

Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO)

a) Anmeldung
b) Ummeldung
c) Abmeldung

Erteilung von Auskiinften aus dem Gewerberegister

a) miundlich
b) schriftlich

Handwerksrecht
Handwerksuntersagung (§ 16 HwO)

Gesetz liber die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz)
Erteilung von Befreiungen nach § 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz

Waffenrecht

Ausstellung einer Waffenbesitzkarte griin / gelb
Ausstellung einer Waffenbesitzkarte fiir Waffensachverstandige, Waffen- oder Munitionssammler
Anderung des Sammelthemas

Ausstellung einer gemeinsamen Waffenbesitzkarte
Ersatzausstellung einer Waffenbesitzkarte

Voreintrag in eine vorhandene Waffenbesitzkarte
(je Eintrag und Waffe)

entfallt

Eintragung einer Munitionsberechtigung (je Eintrag und Waffe)

nach 1.3.19-1.3.20

30
25
25

7,50
15

177 bis 500

33 bis 500

76

152 bis 304

152

114

Gebuhr in Hohe der Gebihr fir die jeweiligen WBK-Gebiihren
und fur die jeweiligen Eintragungen je Waffe

51

38



Lfd.

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.6.14

1.6.15

1.6.16

1.6.17

1.6.18

1.6.19

1.6.20

1.6.21

1.6.22

1.6.23

1.6.24

1.6.25

1.7
171
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Offentliche Leistung: Gebiihr / Euro
Eintragung / Austragung von Waffen in / aus eine/r/m Waffenbesitzkarte,

Waffenschein, Européaischen Feuerwaffenpass (je Eintrag / Austrag und Waffe) 25
Ausstellung eines Munitionserwerbsscheins gem. §10 Abs.3 WaffG 76
Ausstellung eines Europdischen Feuerwaffenpasses 76
Verldngerung eines Européischer Feuerwaffenpasses 25
Ausstellung eines Kleinen Waffenscheins 76
Ausstellung eines Waffenscheins 202
Ausstellung eines Waffenscheins mit Erweiterung auf Arbeitnehmer 304
Verlangerung eines Waffenscheins 114
Erlaubnis zum Verbringen und Mitnehmen von Waffen und Munition in den,
durch den oder aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes 38 bis 114
Erlaubnis zur gewerbsmaBigen Waffenherstellung oder zum gewerbsmaBigen Waffenhandel 152 bis 1.520
Erlaubnis zur nichtgewerbsmaBigen Waffenherstellung 152 bis 760
Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Anderung einer
SchieBstatte einschlieBlich Abnahmepriifung 152 bis 760
Regeluberprifung einer Schie3statte im Einzelfall 76 bis 304
Regeluberprifung einer Schiel3statte im Rahmen eines Sammeltermins
(je SchieBstatte) 76 bis 152
Ausnahmegenehmigungen nach dem Waffengesetz
(z. B. Alterserfordernis, SchieBen auBerhalb von SchieBstatten, etc.) 76 bis 760
Sonstige waffenrechtliche Entscheidungen (z. B. Einziehung oder Sicherstellung
von Waffen, Anordnung Waffenbesitzverbot, Widerruf Waffenbesitzkarte,
Ausschreibung von Waffen oder waffenrechtl. Erlaubnis zur Sachfahndung, etc.) 38 bis 760
Aufbewahrungskontrolle gem. § 36 Abs. 3 WaffG 38 je angefangene halbe Stunde
und Prifer
Sprengstoffrecht
Festlegung besonderer Anforderungen an die Verwendung von sonstigen
explosionsgefdhrlichen Stoffen und Sprengzubehor (§ 5 ff SprengG) 38 bis 608
Erteilung einer Erlaubnis nach § 7 SprengG (inkl. weiterer Ausfertigungen) 380 bis 760
Ausstellung eines Befahigungsscheines nach § 20 SprengG 114
Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung nach
§ 21 Abs. 3 SprengG/ § 34 Abs. 2, 1. SprengG 57
Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG 114
Ersatzausstellung einer Erlaubnis nach §§ 7, 20, 27 SprengG 114
Wesentliche Anderung oder Verldngerung einer Erlaubnis nach §§ 7, 20, 27 SprengG 63 bis 114
Anordnung von Manahmen nach § 32 SprengG (z. B. Sicherstellung) 76 bis 380
Ordnungsgemafe Entsorgung von nach § 31 SprengG sichergestellten Gegenstande / Stoffe
zzgl. der fiir die Entsorgung von Gegenstanden / Stoffen entstehenden Kosten 76 bis 380
Rucknahme und Widerruf nach § 34 SprengG 76 bis 380

1.7.10
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Lfd.

1.7.11

1.712

1713

1714

1.7.15

1.7.16

1.717

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.8.7.1

1.8.7.2

1.8.7.3

1.8.74

1.8.7.5

Offentliche Leistung: Gebiihr / Euro

Unguiltigkeitserklarung bei Verlust einer Erlaubnis, einer Ausfertigung
oder eines Befdhigungsscheins nach § 35 Abs. 2 SprengG

zzgl. Kosten der Bekanntmachung im Bundesanzeiger 114
Einziehung von Gegenstanden nach § 43 SprengG 76 bis 380
Entgegennahme und Bearbeiten einer Anzeige nach § 23 Abs. 3 und 7, 1. SprengV 76 bis 380
Erteilung einer Genehmigung nach § 23 Abs. 6, 1. SprengV 76 bis 152
Zulassung von Ausnahmen nach § 24 Abs. 1, 1. SprengV 76 bis 152
Anordnung nach § 24 Abs. 2, 1. SprengV im Einzelfall 76 bis 380
Sonstige sprengstoffrechtliche Amtshandlungen 76 bis 760

Kommunaler Ordnungs- und Vollzugsdienst

Fur die folgenden individuell zurechenbaren 6ffentlichen Leistungen des Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienstes
werden Gebihren nach § 4 LGebG erhoben. Kosten, die durch die Inanspruchnahme Dritter entstehen, sind als Auslagen
gesondert zu erstatten. Die ausgewiesenen Gebuihren verstehen sich zuziiglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern die
Leistung der Umsatzsteuerpflicht unterliegt

Transport und Begleitung von Personen, Transport von Tieren und Sachen, Suchen nach oder Einfangen
von Tieren sowie Suchen und Einfangen von Tieren - je angefangene halbe Stunde und je eingesetzter
Beschéftigten oder eingesetztem Beschaftigten

Anmerkung: Kosten, die durch die notwendige Inanspruchnahme Dritter entstehen,
sind zusatzlich als Auslagen zu erstatten. 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschéftigter oder eingesetztem Beschéftigten

Transport von Personen, Tieren und Sachen mit einem Dienstfahrzeug 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschéftigter oder eingesetztem Beschéftigten

Beaufsichtigung einer Person auf3erhalb einer Gewahrsamseinrichtung zur Verhinderung

oder Beseitigung einer gegenwartigen Gefahr flr die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung

durch die beaufsichtigte Person 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschaftigter oder eingesetztem Beschaftigten

Begleitung von Personen zu Fuf}, wenn die begleitete Person sich

durch den Genuss alkoholischer Getranke oder anderer berauschender Mittel

in eine schutzbeddrftige Lage versetzt hat 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschaftigter oder eingesetztem Beschéftigten

Begleitung von Personen beim Transport durch Dritte, zur Verhinderung oder

Beseitigung einer gegenwartigen Gefahr fiir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung

durch die begleitete Person 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschéftigter oder eingesetztem Beschéftigten

Reinigung von Gebduden, Dienstrdumen, Fahrzeugen, Bekleidungsstiicken und
sonstigen Gegenstanden in Féallen der Nummern 1.8.1 bis 1.8.5

Anmerkung: Bei Reinigung durch Dritte sind die Kosten als Auslagen zu erstatten. 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschaftigter oder eingesetztem Beschéftigten

Sicherstellung, Beschlagnahme, sofortige Ausfiihrung, insbesondere Entfernung,
Verwahrung und Verwertung nicht ordnungsgemaB abgestellter Fahrzeuge;

Anmerkung: Verwahrgebiihren gelten auch bei polizeirechtlicher Beschlagnahme von Fahrzeugen
Aufforderung zur Entfernung verbotswidrig geparkter Anhénger (auch Wohnanhénger) 120
Aufforderung zur Fahrzeugentfernung 120

Aufforderung zur Fahrzeugentfernung, Verwahrung, Aufforderung zur Abholung
des Fahrzeugs und Kostenanforderung 240

Aufforderung zur Fahrzeugentfernung, Verwahrung und Verwertung
(nur vorbereitende und nachgelagerte Arbeiten) des Fahrzeugs 480

Erstellung eines Kostenbescheids im Zusammenhang mit dem
Abschleppen eines zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugs 120



Anlage 2 — Gebiihrenverzeichnis fiir 6ffentliche Leistungen der Stadt als untere Verwaltungsbehdrde 12

Lfd.  Offentliche Leistung: Gebiihr / Euro

1.8.7.6 Verwahrungsgebiihren — Tagessatze

a) jeFahrrad 10 - zzgl. externe Kosten
b) je sonstige Fahrzeuge/Kraftfahrzeuge 35 - zzgl. externe Kosten
1.8.8  Unmittelbare Ausfilhrung einer MaBnahme nach § 8 PolG 36 je angefangene halbe Stunde und

je eingesetzter Beschaftigter oder eingesetztem Beschéftigten

1.8.9  Sicherung, Beseitigung oder Rdumung einer durch einen Storer verursachten
Gefahrenstelle im 6ffentlichen Raum (z. B. Beseitigung von Hindernissen,
gefahrlichen Gegenstanden oder verstreuter Ladung) 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschéftigter oder eingesetztem Beschéftigten

1.8.10 Einsatz von Einsatzkraften bei Ruhestorungen oder Streitigkeiten,
soweit ein wiederholtes Einschreiten in der gleichen Angelegenheit erforderlich ist.

Anmerkungen:

Es handelt sich um ein wiederholtes Einschreiten in der gleichen Angelegenheit,
wenn den Einsdtzen ein einheitlicher Lebenssachverhalt zugrunde liegt und
zwischen ihnen ein innerer und zeitlicher Zusammenhang besteht.

Anspruchsgegner ist der Storer oder Zustandsstorer nach §§ 6, 7 PolG.

Der Storer ist Uber seine bevorstehende Zahlungspflicht zu informieren. 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschaftigter oder eingesetztem Beschéftigten

1.8.10.1 Zusétzliche Aufwendungen fir den Einsatz von Dienstfahrzeugen 0,45 je Fahrzeug und gefahrenem Kilometer
1.8.11  MafBnahmen von Einsatzkraften zur Beitreibung von nicht beglichenen
Verwaltungsgebiihren, GeldbuBen oder sonstigen Gebihren und Auslagen 36 je angefangene halbe Stunde und

je eingesetzter Beschéftigter oder eingesetztem Beschéftigten

1.8.12 MaBBnahmen zur kurzfristigen Bewachung oder Inobhutnahme von Tieren 36 je angefangene halbe Stunde und
je eingesetzter Beschaftigter oder eingesetztem Beschéftigten

1.9 Namensanderung nach dem Namensidnderungsgesetz
1.9.1 Anderung eines Familiennamens 130 bis 450
19.2  Anderung eines Vornamens 95 bis 255

1.9.3  Nachtrégliche Ausfertigung einer Namensanderungsurkunde 18
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Gebiihrenverzeichnis fiir 6ffentliche Leistungen der Stadt als untere Baurechtsbehorde
(Anlage 3 zur Verwaltungsgebiihrensatzung)

Lfd.  Offentliche Leistung: Gebiihr / Euro
Nr.

2.0 Baurecht

2.1 Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung (§7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 WEG) 100 bis 1.250
2.21  Beratung des Bauherrn oder Entwurfverfassers im Kenntnisgabeverfahren 50 bis 1.000
2.2.2  Untersagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren nach § 47 Abs. 1 LBO 90 bis 300
2.2.3  Ablehnung eines Antrags auf Untersagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren nach § 59 Abs. 4 LBO 90 bis 300
2.24  Ausstellung einer Vollstandigkeitsbescheinigung im Kenntnisgabeverfahren nach § 59 Abs. 4 LBO 150
2.3.1  Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 58 LBO) 7 v. Tsd. der Baukosten,

mindestens 150
« Grundlage fir die Schatzung der Baukosten sind die aktuellen Kostenkennwerte
flr die Kosten eines Bauwerks (Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276) mit Mittelwerten
des Baukostenindexes des Baukosteninformationszentrums. Die Baukosten sind auf
volle 1.000 Euro aufzurunden.

2.3.2  Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 58 LBO)

(wenn der Gebiihrenberechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden kénnen) 150 bis 5.000
2.3.3  Genehmigung von Werbeanlagen (§ 58 LBO) 100 bis 5.000
2.34  Erteilung einer Zustimmung nach § 70 Abs. 1 LBO 3,5 v. Tsd. der Baukosten,

mindestens 150

2.3.5  Erteilung einer Zustimmung nach § 70 Abs. 1 LBO, wenn Baukosten nicht

zugrunde gelegt werden kénnen 150 bis 5.000
2.3.6  Nachtragliche Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen Bis zum 3-fachen der bei
(§ 58 LBO) nach behérdlicher Aufforderung rechtzeitiger Antragstellung

vorgesehenen Gebulhr

2.3.7  Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen im vereinfachten 4 bis 5 v. Tsd. der Baukosten,
Baugenehmigungsverfahren nach § 58 LBO mindestens 150
24.1  Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 61 LBO) 1 v. Tsd. der Teilbaukosten,

mindestens 100

24.2  Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 61 LBO)

(wenn der Geblhrenberechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden kénnen) 100 bis 750
2.5.1 Erteilung eines Bauvorbescheids, wenn mit der Priifung von Bauzeichnungen 1 v. Tsd. der Baukosten,
verbunden (§ 57 LBO) mindestens 150
2.5.2  Erteilung eines Bauvorbescheids in den Gbrigen Féllen (§ 57 LBO) 150 bis 5.000
2.6 Verldngerung der Geltungsdauer von Bescheiden nach Nr. 2.3.1 - 2.3.7;2.4.1 - 1/4 der Gebiihren nach

Nr.2.4.2;2.51-2.5.2und 2.8
2.31-237,241-24.2;
2.51-2.5.2und 2.8
mindestens 100

2.7 Bearbeitung der Baulasterkldrung (§ 71 LBO) 120

2.7.1 Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

mindlich 10

schriftlich 30
2.8 Befreiung, Ausnahme oder Abweichung von baurechtlichen Vorschriften und von

Festsetzungen eines Bebauungsplans

a) jeBefreiung a) 100 bis 50.000

b) je Ausnahme oder Abweichung b) 100 bis 5.000

c) Grundgebdhr fir selbstandigen Antrag Q) 100
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Lfd.

29

21041

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

21

2.12

213

2.14

2.15

2.16

2171

2.17.2

2.17.3

2.17.4

218

2.19.1

2.19.2

2.20

2.21.1

2.21.2

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

Offentliche Leistung:

Anordnungen im Rahmen des Bauordnungsrechts

Bautiberwachung (§ 66 LBO), bis zu zwei Abnahmen (§ 67 LBO)

Bauliberwachung soweit Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden konnen
Fir jede sonstige erforderliche Nachpriifung oder Abnahme
Fur jede Nachpriifung iberwachungsbedirftiger Anlagen und Einrichtungen

Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme ,Fliegender” Bauten
(§ 69 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 8 Satz 1 LBO)

Gastspielpriifbuch

Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuerbegiinstigungen fiir Herstellungs- und
Anschaffungskosten sowie zur Absetzung von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalern
und Gebduden in Sanierungsgebieten und stadtebaulichen Entwicklungsbereichen
Entscheidung im Rahmen einer Grundsticksteilungsanzeige

Denkmalschutzrechtliche Entscheidung

Entscheidung tiber besondere Schutzvorschriften fir festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete nach § 78 WHG

Eigenstandige Entscheidung tiber genehmigungspflichtige Vorhaben und
Rechtsvorgdnge nach §§ 144, 169 und 173 BauGB

Ausstellung eines Negativzeugnisses

Genehmigung einer Zweckentfremdung gem. § 4 ZwEVS mit einer Gebuhr von
Erstellung eines Negativattests gem. § 9 ZwWEVS mit einer Gebiihr von
Anordnung gem. § 11 ZwEVS mit einer Gebuhr von

Zuteilung einer Registrierungsnummer
fur die Fremdenbeherbergung

Brandverhitungsschau / Brandverhitungsnachschau
Anordnungen im Rahmen des Klimagesetzes

Befreiung von der Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage

Erteilung einer Genehmigung aufgrund § 172 BauGB

Befreiung nach § 19 EWarmeG

Anordnungen zur Umsetzung von Pflichten aus dem EWarmeG
Immissionsschutzrechtliche Anordnungen und Entscheidungen
Beantwortung grundstlicksbezogener Anfragen

Erhebung von Angrenzer- und Nachbardaten

a.) Akteneinsicht je Vorgang

b.) Bei Abholung analoger Dokumente

c) BeiUbersendung analoger Dokumente

d.) Herausgabe in archivfahigem Portable Document Format (pdf/A)
Kopierarbeiten Baurecht

1. beieinem Format bis DIN A4 je Seite
2. beieinem gréBeren Format als DIN A4 je Seite

Gebiihr /Euro

200 bis 5.000

1 v. Tsd. der Baukosten,
mindestens 50

50 bis 250
50 bis 250

50 bis 250

30 bis 1.000

200 bis 1000

2 v. Tsd. der beantragten
Aufwendungen, mindestens 50

70

150

150

50

50

150 bis 5.000
30 bis 500

250 bis 5.000

50
70 / angefangene Std.
200 bis 5000

100 bis 5000

150 bis 1000

100 bis 1000

200 bis 5000

200 bis 5000

15 bis 250

20/ Angrenzer bzw. Nachbar
10

10

30
10 bis 150

0,70
1,00



	Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren
	vom 8. Juli 1991 in der Fassung vom 24. März 2026

	Inhaltsübersicht
	Gebührenverzeichnisse
	§ 1 Gebührenpflicht
	§ 2 Schuldner
	§ 3 Sachliche und persönliche Gebührenfreiheit
	§ 4 Gebührenhöhe
	§ 5 Auskunftspflicht
	§ 6 Entstehung und Fälligkeit der Zahlung
	§ 7 Auslagen
	§ 8 Inkrafttreten
	Anlagen – Gebührenverzeichnisse
	Gebührenverzeichnis (Anlage 1 zur Verwaltungsgebührensatzung)
	Gebührenverzeichnis für öffentliche Leistungen der Stadt als untere Verwaltungsbehörde (Anlage 2 zur Verwaltungsgebührensatzung)
	Gebührenverzeichnis für öffentliche Leistungen der Stadt als untere Baurechtsbehörde (Anlage 3 zur Verwaltungsgebührensatzung)




